
Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) zur Teilaufhebung des Bebau-
ungsplans Nr. 56 - Königshardt - 
 
I.   Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung 
 
    Der Rat der Stadt hat am 20.03.2023 die Beteiligung 

der Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlos-
sen (14-tägige Darlegung der Planung ohne Bürger-
versammlung). 

 
     Der teilaufzuhebende Bebauungsplan Nr. 56 - Königs-

hardt - liegt mit den Vorentwürfen der Begründung 
und der Aufhebungssatzung deshalb in der Zeit vom 
05.10.2023 bis 25.10.2023 einschließlich im Internet 
unter https://www.o-sp.de/oberhausen/plan/beteili-
gung.php öffentlich aus. 

 
     Zudem erfolgt die öffentliche Auslegung der Unterlagen 

innerhalb der vorgenannten Darlegungsfrist auch im Be-
reich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 
009, und in der Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. B 005, 
während der nachstehend genannten Dienstzeiten: 

 
    Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung -: 
    Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
    Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
    Dienstzeiten Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade: 
    Montag - Mittwoch: 08:00 - 16:00 Uhr 
    Donnerstag: 08:00 - 18:00 Uhr 
    Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Innerhalb dieser Zeiten besteht Gelegenheit, sich die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren 
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen. 

 
    Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
    Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I  
Nr. 221), in Verbindung mit den „Verfahrensgrund-
sätzen für die vorgezogene Beteiligung der Bürger an 
der Bauleitplanung“ der Stadt Oberhausen. 

 
    Das Teilaufhebungsgebiet des Bebauungsplans  

Nr. 56 - Königshardt - im Bereich der Falkestraße 
liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur 3, und um-
fasst einen Teil im Osten des Flurstücks Nr. 838. Es 
wird wie folgt umgrenzt: 

 
    Nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 838 entlang 

der Falkestraße; nördliche Grenze des Flurstücks  
Nr. 592; am nordwestlichsten Grenzpunkt des Flur-
stücks Nr. 592 nach Norden abknickend zu einem 
Grenzpunkt der nordöstlichen Grenze des Flurstücks 
Nr. 838, der in Verlängerung der südlichen Grenze 
des Flurstücks Nr. 875 liegt. 

     Die genaue Abgrenzung des Teilaufhebungsgebiets er-
gibt sich auch aus der nachfolgenden Übersichtskarte: 

    Hinweis 
    Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer/innen und 

Besitzer/innen zu dulden, dass Beauftragte der zu-
ständigen Behörden zur Vorbereitung der von ihnen 
nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen 
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden- 
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche 
Arbeiten ausführen. 

 
II.  Bekanntmachungsanordnung im Sinne des § 2 Abs. 

4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
 
    Der vom Rat der Stadt am 20.03.2023 gefasste Be-

schluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung sowie die Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB zur 
Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56 - Königs-
hardt - werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
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III. Bestätigungen und Bekanntmachungsanordnung 
des Oberbürgermeisters im Sinne des § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

 
    Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Be-

schlusses zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung sowie die Durchführung der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
zur Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 56  
- Königshardt - stimmen mit dem vom Rat der Stadt 
am 20.03.2023 gefassten Beschluss überein.  

 
    Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1 

und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV NRW 2023), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Oberhausen, 19.09.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
Ergänzende Informationen zur Teilaufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 56: 
 
Der derzeitige Standort der freiwilligen Feuerwehr 
Königshardt an der Falkestraße ist nicht mehr zeitge-
mäß und weist erhebliche bauliche Anpassungs- und 
Modernisierungsbedarfe auf, die nach Prüfungen des 
Baumanagements der SBO - Servicebetriebe Oberhau-
sen an diesem Standort nicht baulich umgesetzt werden 
können. Nach umfänglicher Prüfung von insgesamt 9 
Standortalternativen im Oberhausener Norden durch die 
SBO, die Fachverwaltung und die freiwillige Feuerwehr 
soll ein Ersatzneubau des Feuerwehrstandortes nun-
mehr auf einer ebenfalls an der Falkestraße gelegenen 
Fläche erfolgen. Diese liegt ca. 100 m südlich des der-
zeitigen Standortes, im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 56 - Königshardt -, der an dieser Stelle 
eine öffentliche Grünfläche ausweist. 
 
Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans i. S. v. § 31 (2) BauGB zugunsten des in 
Rede stehenden Bauvorhabens scheitert an einer 
Tangierung der Grundzüge des Bebauungsplans. Aus 
diesem Grund soll ein förmliches Teilaufhebungsverfah-
ren des Bebauungsplans Nr. 56 - Königshardt - im Be-
reich des Ersatzneubauvorhabens an der Falkestraße 
eingeleitet werden. 
 
Nach erfolgreicher Durchführung des Teilaufhebungs-
verfahrens würden für den favorisierten Standort die 
Planersatzvorschriften des § 35 BauGB - Bauen im 
Außenbereich - rechtliche Gültigkeit beanspruchen. 
Nach ersten Prüfungen der Fachverwaltung wäre das 
Ersatzneubauvorhaben dann unter der Voraussetzung 
noch zu bestimmender naturschutzrechtlicher Aus-
gleichs- und Kompensationsmaßnahmen im Kontext 
des § 35 (2) BauGB als sonstiges Vorhaben im Außen-
bereich voraussichtlich planungsrechtlich zulässig. 
 
Unabhängig der planungsrechtlichen Zulässigkeit wird 
innerhalb des nachgelagert noch durchzuführenden 
konkreten Baugenehmigungsverfahrens insbesondere

die umweltrechtliche (u. a. Artenschutz und Naturschutz) 
und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit gesondert zu 
prüfen sein. 
 
Weitere Informationen sind im Beteiligungszeitraum 
auch im Internet unter https://www.o-sp.de/oberhau-
sen/plan/beteiligung.php zu erhalten. 
 
 

Aufgebot von Sparurkunden 
 

3044178766 
 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunde wer-
den gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz für 
Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. 
 
Andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 13.09.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand - 
 
 

Aufgebot von Sparurkunden 
 

3045071622 
3018544688 
3018333645 
3018563449 

 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden wer-
den gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz für 
Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei Monaten ihre 
Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. 
 
Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 15.09.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand - 
 
 

Aufgebot von Sparurkunden 
 

3041279799 
 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunde wer-
den gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz für 
Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. 
 
Andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 18.09.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand - 
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Kraftloserklärung von Sparurkunden 
 

3043010705 
3018354898 
3018533574 

 
Die obengenannten Sparurkunden wurden für kraftlos 
erklärt. 
 
Oberhausen, 20.09.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand - 
 
 

Aufgebot von Sparurkunden 
 

3018259980 
3000184030 
3013132729 

 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden 
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz 
für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. 
 
Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 20.09.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand -
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K 2671 

 
Postvertriebsstück 

 
- Entgelt bezahlt -  
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